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 Ergänzend zum zeichnerischen Teil gelten folgende planungsrechtlichen Festset-
zungen und örtliche Bauvorschriften: 

1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

Rechtsgrundlagen 

▪ Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 
S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10.09.2021 (BGBl. I 
S. 4147) 

▪ Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786); zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.06.2021 
(BGBI. I S. 1802) 

▪ Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

▪ Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, 
358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.07.2019 
(GBl. S. 313) 

▪ § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095,1098) 
 

1.1 Art der baulichen Nutzung: Reines Wohngebiet WR  
(§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, § 3 BauNVO) 

Im Reinen Wohngebiet WR sind die nachfolgend genannten Nutzungen (gem. § 3 
(3) Nr. 1 und Nr. 2 BauNVO) nicht zulässig: 

▪ Läden und nicht störende Handwerksbetriebe, die zur Deckung des täglichen 
Bedarfs für die Bewohner des Gebiets dienen; 

▪ sonstige Anlagen für soziale Zwecke sowie den Bedürfnissen der Bewohner des 
Gebiets dienende Anlagen für kirchliche, kulturelle, gesundheitliche und sportli-
che Zwecke. 

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO) 

Das Maß der baulichen Nutzung ist der Nutzungsschablone in der Planzeichnung zu 
entnehmen und wird festgesetzt durch:  

▪ die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse (Z), 
▪ die Grundflächenzahl (GRZ), 
▪ die Geschossflächenzahl (GFZ) 

1.3 Höhe baulicher Anlagen (§ 9 (3) BauGB, §§ 16-21a BauNVO) 

Die festgesetzte maximale Gebäudehöhe (GH) ist der Planzeichnung zu entneh-
men. Die Gebäudehöhe wird bestimmt durch den obersten Punkt des Gebäudes 
und ist bezogen auf Meter über Normalnull (m ü. NN). 

Hinweis: 
Zu den zulässigen (sichtbaren) Wandhöhen siehe Örtliche Bauvorschriften Ziffer 
2.2. 
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1.4 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 

1.4.1 Maßgebend für die überbaubare Grundstücksfläche (Baufenster) sind die Baugren-
zen in der Planzeichnung. 

1.5 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

Im Reinen Wohngebiet WR gilt die offene Bauweise.  

1.6 Garagen, Carports, Kfz-Stellplätze (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB, § 12 BauNVO) 

Garagen, Carports und Kfz-Stellplätze sind nur zulässig zwischen der jeweiligen Er-
schließungsstraße und der hinteren Baufensterflucht. Garagen und Carports müs-
sen zu den öffentlichen Verkehrsflächen einen Abstand von min. 5,0 m einhalten.  

1.7 Nebenanlagen (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB, § 14 BauNVO)  

1.7.1 Nebenanlagen im Sinne von § 14 (1) BauNVO mit mehr als 25 m³ Brutto-
Rauminhalt sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen (Baufenster) 
zulässig.  

1.7.2 Nebenanlagen im Sinne von § 14 (1) BauNVO bis 25 m³ Brutto-Rauminhalt sind im 
gesamten Baugebiet zulässig. 

1.7.3 Nebenanlagen nach § 14 (2) BauNVO sind im gesamten Baugebiet zulässig.  

1.8 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB)  

1.8.1 Für die öffentliche und private Außenbeleuchtung sind ausschließlich Lampen mit 
warm- bis neutralweißer Lichtfarbe (Farbtemperatur 3.000 bis max. 4.100 Kelvin) 
und einem Spektralbereich von 570 bis 630 Nanometer (z. B. LED-Lampen, Natri-
umdampflampen) oder Leuchtmitteln mit einer UV-absorbierenden Leuchtenabde-
ckung zu verwenden. Die Leuchten sind staubdicht und so auszubilden, dass eine 
Lichteinwirkung nur auf die zu beleuchtende Fläche erfolgt und nicht in Richtung des 
Himmelskörpers (streulichtarm). 

1.8.2 Wege-, Hof- und Stellplatzflächen, sowie deren Zufahrten sind in einer wasserdurch-
lässigen Bauweise (z.B. Pflaster mit Rasenfugen bzw. anderen wasserdurchlässi-
gen Fugen, Schotterrasen, wassergebundene Decke) auszuführen.  

1.8.3 Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dächer sind im Bebauungsplangebiet nur zulässig, 
wenn sie beschichtet oder in ähnlicher Weise behandelt sind. Eine Kontamination 
des Bodens oder des Gewässers, in das anfallende Oberflächenwasser eingeleitet 
wird, ist dauerhaft auszuschließen. 

1.9 Anpflanzungen (§ 9 (1) Nr. 25 BauGB) 

1.9.1 Je angefangene 600 m² Grundstücksfläche sind je ein standortgerechter mittelgro-
ßer Baum und zwei standortgerechte Sträucher zu pflanzen. Bereits bestehende 
Gehölze, die erhalten werden, können angerechnet werden. Die Gehölze sind auf 
der Fläche zu verteilen, die Sträucher können in Gruppen (max. 3 Pflanzen) ge-
pflanzt werden. Bei Abgang oder bei Fällung eines Baumes oder Strauches ist als 
Ersatz ein vergleichbarer Baum oder Strauch nachzupflanzen.  

1.9.2 Die Dächer von Nebengebäuden, Garagen und Carports mit einer Dachneigung bis 
10° sind zu mindestens 80% der Gesamtdachfläche extensiv zu begrünen (Min-
destsubstrathöhe 5,0 cm). Die Dachbegrünung ist dauerhaft zu erhalten und bei Ab-
gang zu ersetzen. Die Kombination mit Anlagen, die der solaren Energiegewinnung 
dienen, ist zulässig.  
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Hinweis: Für die Pflanzungen in dem Baugebiet sollten vorwiegend standortgerech-
te, heimische Bäume und Sträucher aus der Pflanzliste (im Anhang) verwendet 
werden.  
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2 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

Rechtsgrundlagen 

▪ Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 
357, 358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
18.07.2019 (GBl. S. 313) 

▪ § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095, 1098) 

2.1 Dächer (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

2.1.1 Die zulässigen Dachformen und Dachneigungen der Hauptgebäude sind der Nut-
zungsschablone in der Planzeichnung zu entnehmen. 

2.1.2 Für die Dacheindeckung von Hauptgebäuden sind nur rote bis braune, sowie graue 
bis anthrazitfarbene, nichtglänzende Ziegel aus Ton und Beton zulässig. 

2.1.3 Die Dächer von Nebengebäuden, Carports und Garagen sind als Flach-, Pult- oder 
Satteldächer mit einer Dachneigung von 0° bis 40° zulässig. 

Hinweis: 
Zur Dachbegrünung von flachen und flachgeneigten Dächern von Nebengebäuden, 
Carports und Garagen s. planungsrechtliche Festsetzungen Ziffer 1.9.2. 

2.1.4 Wellfaserzement und offene Bitumenbahnen sowie glänzende oder reflektierende 
Materialien sind für Dacheindeckungen nicht zugelassen. Davon ausgenommen 
sind Anlagen, die der solaren Energiegewinnung dienen (z.B. Photovoltaikanlagen, 
Sonnenkollektoren, etc.). 

2.1.5 Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind ab einer Dachneigung von 30° zulässig. 
Sie sind bis zu 1/2 der Länge der dazugehörigen Dachseite zulässig. 

2.1.6 Der Abstand der Dachaufbauten und Dacheinschnitten zu den Ortgängen muss – 
horizontal gemessen - mindestens 1,0 m betragen. Der Ortgang ist definiert als 
Übergang der Dachfläche zur Wandfläche an der Giebelseite des Gebäudes. 

2.1.7 Der Abstand der Dachaufbauten und Dacheinschnitte zum First muss – vertikal ge-
messen - mindestens 0,5 m betragen. 

2.1.8 Die der Energiegewinnung dienenden Dachaufbauten (Solar-, Photovoltaikanlagen 
etc.) sind aus blendfreiem Material herzustellen. 

2.2 Sichtbare Wandhöhen (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

2.2.1 Im Reinen Wohngebiet (WR) darf das Gebäude talseits maximal mit einer sichtba-
ren Wandhöhe von 6,0 m in Erscheinung treten. Die Wandhöhe bemisst sich am 
Schnittpunkt Außenwand/Unterkante Dachhaut und der Geländeoberkante (nach 
Herstellung der Baumaßnahme) an der Gebäudemitte. Ausgenommen hiervon sind 
die Giebelseiten der Gebäude. 

2.2.2 Abweichend von Ziffer 2.2.1 sind zur Belichtung von Räumen in Untergeschossen, 
Abgrabungen bis zu 1,5 m, gemessen unter Oberkante Rohfußboden Erdgeschoss, 
auf einer maximalen Länge von 50% der jeweiligen Fassadengesamtlänge und bis 
zu einer maximalen Tiefe von 2,0 m ab Hauskante zulässig.  

2.3 Einfriedungen und Mauern (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

2.3.1 Die Höhe der Einfriedungen zum öffentlichen Straßenraum hin darf gemessen ab 
der Oberkante der Erschließungsstraße maximal 0,8 m betragen. Sonstige Einfrie-
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dungen sind bis zu einer Höhe von 1,2 m zulässig. Erforderliche Stützmauern sind 
von den Höhenbeschränkungen ausgenommen. 

2.3.2 Einfriedungen müssen zur öffentlichen Verkehrsfläche einen Abstand von 0,5 m 
einhalten. 

2.3.3 Einfriedungen aus Blech, Kunststoff, Glasbausteinen und Beton sind nicht zugelas-
sen. Die Verwendung von Stacheldraht ist als Einfriedung nicht zulässig. 

2.3.4 Maschendraht und Drahtzäune sind nur mit Heckenhinterpflanzung zulässig. 

2.4 Gestaltung unbebauter Flächen bebauter Grundstücke (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

Die unbebauten Flächen bebauter Grundstücke sind zu begrünen bzw. gärtnerisch 
anzulegen und zu unterhalten. Mit Schotter oder Kies überdeckte Beet- und Grün-
flächen (z.B. sogenannte Steingärten) sind nicht zulässig. 

2.5 Niederspannungsfreileitungen (§ 74 (1) Nr. 5 LBO) 

Niederspannungsfreileitungen sind im Plangebiet nicht zugelassen. Das Nieder-
spannungsnetz ist als Kabelnetz auszuführen. 

2.6 Stellplatzverpflichtung (§ 74 (2) Nr. 2 LBO) 

Die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen wird auf 1,5 Stellplätze je Wohneinheit 
festgesetzt. Ergibt sich bei der Berechnung der notwendigen Stellplätze eine Bruch-
zahl, so wird aufgerundet. 

2.7 Umgang mit Niederschlagswasser (§ 74 (3) Nr. 2 LBO) 

2.7.1 Um die Abwasseranlagen zu entlasten und den Wasserhaushalt zu schonen, sind 
auf den Baugrundstücken geeignete Maßnahmen zur Verminderung des Abflusses 
von Niederschlagswasser vorzusehen. Zu diesem Zweck ist das auf Dachflächen, 
Terrassen, Auffahrten, Wegen usw. anfallende unbelastete Niederschlagswasser im 
Sinne eines kurzen Kreislaufes auf dem Grundstück breitflächig über eine bewach-
sene Bodenschicht zur Versickerung zu bringen. Die Versickerungsfähigkeit des 
Bodens ist nachzuweisen.  

2.7.2 Alternativ kann auch eine Rückhaltung des anfallenden Niederschlagswassers in 
Retentionszisternen oder Retentionsmulden vorgenommen werden. Die Einleitung 
des überschüssigen Niederschlagswassers in die öffentliche Kanalisation hat ge-
drosselt zu erfolgen. Bei Bedarf (z.B. Verunreinigungen etc.) ist das Wasser vor Ein-
leitung in den Kanal zu behandeln. 
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3 HINWEISE 

3.1 Artenschutz 

Starke Rückschnitte, Gehölzfällungen und Rodungsarbeiten sind außerhalb der 
Brutzeit von 01. Oktober bis 28. Februar durchzuführen.  

Licht- und Lüftungsschächte an Häusern sollen durch bauliche Maßnahmen (z. B. 
Abdeckung mittels feinmaschigen Gitters, Einbau von Aufstiegsrampen) als Fallen 
für Kleintiere entschärft werden. 

Zäune sollten zum Gelände hin einen Bodenabstand von mind. 0,15 m aufweisen, 
um das Durchschlüpfen von kleinlebewesen zu ermöglichen.  

Die Außenbeleuchtung sollte in den Nachtstunden soweit als aus Gründen der Ver-
kehrssicherheit möglich abgeschaltet oder bedarfsweise über Bewegungsmelder 
gesteuert werden.  

An großflächigen Glasfassaden und Fensterflächen sind geeignete Maßnahmen 
gegen Vogelschlag zu ergreifen. Es wird dazu auf die Broschüre „Vogelfreundliches 
Bauen mit Glas und Licht" der Schweizerischen Vogelwarte Sempach verwiesen. 
Als pdf-Datei zu erhalten unter www.vogelglas.info (Schmid, H., W. Doppler, D. 
Heynen & M. Rössler 2012: Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht. 2., überar-
beitete Auflage. Schweizerische Vogelwarte Sempach)." 

3.2 Altlasten  

Im Bereich des Plangebietes sind zurzeit keine Altstandorte oder Altablagerungen 
bekannt. 

Sofern sich bei Erkundungs- oder Baumaßnahmen optische oder geruchliche Auffäl-
ligkeiten des Bodens ergeben, sind diese dem Amt für Umwelt, Wasser- und Bo-
denschutz unverzüglich anzuzeigen. 

3.3 Grundwasserschutz 

Die gesetzlichen Grundlagen des Grundwasserschutzes (v.a. § 49 WHG i.V.m. § 43 
WG) sind zu beachten. 

Drän- oder Quellwasser darf nicht an die vorhandene Schmutz-/ Mischwasserkana-
lisation angeschlossen werden. Auf Hausdrainagen ist grundsätzlich zu verzichten. 
Bauteile unterhalb des höchsten Grundwasserstandes sind wasserdicht und auf-
triebssicher auszuführen (z. B. „weiße Wanne", auskragende Kellerbodenplatte 
etc.). Zur Herstellung der Abdichtung von Baukörpern / Bauteilen o. ä. dürfen keine 
Stoffe verwendet werden, bei denen eine Schadstoffbelastung des Grundwassers 
zu besorgen ist. 

3.4 Umgang mit Bodenmaterial 

Gemäß § 202 BauGB ist Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung bauli-
cher Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche 
ausgehoben wird, in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Ver-
geudung zu schützen. 

Das bei den Bautätigkeiten anfallende Bodenmaterial ist getrennt nach humosem 
Oberboden und kulturfähigem Unterboden auszubauen und soweit als möglich an 
geeigneten Stellen innerhalb des Plangebietes wiederzuverwerten (z. B. zum Mas-
senausgleich) oder einer sinnvollen Verwertung zuzuführen. Bei der Verwertung von 
Bodenmaterial ist die DIN 19731 zu beachten. 
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Die Zwischenlagerung von humosem Oberboden und kultivierbarem Unterboden ist 
möglichst zu vermeiden. Wenn eine Zwischenlagerung unvermeidbar ist, hat diese 
in max. 2,0 m hohen Mieten zu erfolgen, die durch Profilierung und Glättung vor 
Vernässung zu schützen sind. Bei längeren Lagerungszeiten sind die Mieten mit 
geeigneten Pflanzenarten zu begrünen. 

Bodenverdichtungen und -belastungen sind zu minimieren, damit ein ausreichender 
Wurzelraum für geplante Begrünungen und eine flächige Versickerung von Oberflä-
chenwasser gewährleistet ist. Erdarbeiten sollten daher grundsätzlich nur auf gut 
abgetrocknetem und bröseligem Boden und bei niederschlagsfreier Witterung erfol-
gen. 

Kulturboden soll möglichst nicht befahren werden. Wenn das Befahren unvermeid-
lich ist, darf der Boden nur durch Kettenfahrzeuge mit geringer Bodenbelastung (< 4 
N/cm²) befahren werden. 

Baustraßen sollen möglichst dort geplant werden, wo später befestigte Flächen 
sind. Durch Befahrung mit Baufahrzeugen hervorgerufene Bodenverdichtungen sind 
bei abgetrocknetem Bodenzustand wieder aufzulockern. 

Bodenmaterial, welches von außerhalb in das Plangebiet antransportiert und einge-
baut wird, ist vor dem Auf- und Einbringen analytisch untersuchen zu lassen. Selbi-
ges gilt für mineralische Abfälle zur Verwertung (z. B. Recycling-Bauschutt), sofern 
diese nicht einer externen Qualitätsüberwachung unterliegen. Ein entsprechender 
Nachweis (Herkunft, Deklarationsanalytik einer repräsentativen Mischprobe) ist zu 
führen und unaufgefordert an das Landratsamt - Amt für Umwelt, Wasser- und Bo-
denschutz - zu übermitteln. Untersuchungen für Bodenmaterial, welches aus dem 
Plangebiet stammt, sind nicht erforderlich.1 

Beim Einbringen von nicht zum Plangebiet gehörendem Bodenmaterial in die 
durchwurzelbare Bodenschicht sind die Vorsorgewerte der Bundes Bodenschutz- 
und Altlastenverordnung (BBodSchV) in der gültigen Fassung einzuhalten. Sofern 
das Bodenmaterial nicht zum Erstellen einer durchwurzelbaren Bodenschicht dient, 
sind die Zuordnungswerte der Verwaltungsvorschrift für die Verwertung von als Ab-
fall eingestuftem Bodenmaterial vom 14.03.2007 bzw. der aktuell gültigen, gesetzli-
chen Regelungen einzuhalten. 

Unabhängig davon ist im Rahmen der üblichen Bauüberwachung vom Beginn der 
Anlieferung bis zum Abschluss des Einbaus des nicht zum Plangebiet gehörenden 
Bodenmaterials eine sensorische Prüfung durchzuführen. Auffälligkeiten sind zu do-
kumentieren und dem Landratsamt - Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz - 
mitzuteilen. 

1 Diese generelle Regelung trifft nicht auf Flächen mit schädlichen Bodenverände-
rungen, Verdachtsflächen (Flächen mit dem Verdacht schädlicher Bodenverände-
rungen), Altlasten oder altlastverdächtige Flächen zu. 

3.5 Geotechnik 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am Landesamt für Geologie, Roh-
stoffe und Bergbau (LGRB) vorhandenen Geodaten im Ausstrichbereich der Gestei-
ne des kristallinen Grundgebirges. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von 
Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl 
und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensiche-
rung) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 
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bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geolo-
gischen Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der 
Homepage des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 

Des Weiteren wird auf das Geotop-Kataster, welches im Internet unter der Adresse 
http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop- Ka-
taster) abgerufen werden kann, hingewiesen. 

3.6 Entwässerung 

Für das auf den Dachflächen und den befestigten Freiflächen (PKW-Stellplätze, 
Umschlagplätze, Straßen) anfallende Niederschlagswasser ist eine Bewertung ge-
mäß des nachfolgenden Leitfadens im Hinblick auf die mögliche stoffliche Belastung 
und ggf. erforderliche Behandlung durchzuführen. Leitfaden: „Arbeitshilfen für den 
Umgang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten" (LUBW, 2005; 
http://www4.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/13994) 

Nicht tolerierbar verschmutztes Niederschlagswasser (z. B. entsprechend ver-
schmutztes Straßenabwasser) muss der Kanalisation zugeleitet werden, sofern kei-
ne ausreichende Vorbehandlung erfolgen kann. Sofern es sich dabei um einen Re-
genwasserkanal handelt, müssen eventuell Regenwasserbehandlungsanlagen vor-
geschaltet werden. Die Errichtung und Nutzung von Regenwasser-Auffangbecken 
(Zisternen) sowie eines Komposts für unbelastete, biol. Abbaubare Haushaltsabfälle 
wird empfohlen.  

Flächen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen müssen wasserdicht und mit 
einem definierten Ablauf ausgeführt werden. Bei der Entwässerung dieser Flächen 
ist eine Einleitung in die Kanalisation eventuell erst nach Vorschalten von Anlagen 
zur Abwasserbehandlung/ Rückhaltung möglich. 

3.7 Zweckverband Breitbandversorgung 

Im Plangebiet sind bereits Verbände für die Glasfaseranschlüsse vorhanden und die 
Bauplätze können direkt an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Den Bauher-
ren wird empfohlen, die Leerrohre bei ihrer Planung zu berücksichtigen. 

 
 
 
 
Stadt Triberg, den  
 
 
 
 
 
 

Dr. Gallus Strobel 
Bürgermeister 
 

 Planverfasser 
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Ausfertigungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Planes 
sowie der zugehörigen planungsrechtlichen 
Festsetzungen und der örtlichen Bauvor-
schriften mit den hierzu ergangenen Be-
schlüssen des Gemeinderates der Stadt Tri-
berg übereinstimmen. 
 
 
Stadt Triberg, den  
 
 
Dr. Gallus Strobel 
Bürgermeister 

 Bekanntmachungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Satzungsbe-
schluss gem. § 10 (3) BauGB öffentlich be-
kannt gemacht worden ist. Tag der Be-
kanntmachung und somit Tag des Inkrafttre-
tens ist der __.__.____. 
 
 
 
Stadt Triberg, den  
 
 
Dr. Gallus Strobel 
Bürgermeister 
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ANHANG 
 
Pflanzliste  
 
Bäume 
Obst-Hochstämme  
Spitz-Ahorn     Acer platanoides  
Berg-Ahorn     Acer pseudoplatanus  
Hänge-Birke     Betula pendula  
Hainbuche     Carpinus betulus  
Rotbuche    Fagus sylvatica  
Gewöhnliche Esche    Fraxinus excelsior  
Zitterpappel, Espe    Populus tremula  
Vogel-Kirsche    Prunus avium  
Trauben-Eiche    Quercus petraea  
Stiel-Eiche     Quercus robur  
Sommer-Linde    Tilia platyphyllos  
Berg-Ulme     Ulmus glabra 
 
Sträucher 
Gewöhnliche Hasel    Corylus avellana  
Eingriffeliger Weißdorn   Crataegus monogyna  
Faulbaum     Frangula alnus  
Gewöhnliche Traubenkirsche  Prunus padus  
Schlehe     Prunus spinosa  
Echte Hunds-Rose    Rosa canina  
Sal-Weide     Salix caprea  
Schwarzer Holunder    Sambucus nigra  
Wolliger Schneeball    Viburnum lantana  
Gewöhnlicher Schneeball   Viburnum opulus 


